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18. Gfsetz: Bauordnung für Wienj Abänderung (Bauordnungsnovelle 1976) 

18. 
Gesetz vom 30. April 1976, mit dem die 
Bauordnung für Wien abgeändert wird 

(Bauordnungsnovelle 197 6) 

Der Wiener Landtag hat besdtlossen: 

Die Bauordnung für Wien, LGBL für Wien 
Nr. 11{ 1930, in der Fassung der Gesetze LGBL 
fik Wien Nr. 1211930, GB!. der Stadt Wien Nr. 1/ 
1935 und 33/1936, LC<Bl. für Wien Nr. 17/1947, 
45/1949, 16/1955, 28/1956, 1411958, 7/1960, 31/ 
1960, 16/1961, 3/1964, 1011964, 911967, 6/1970, 
1511970, 25/1971, 1611972 und 28/1974 wird 
wie folgt abgeändert: 

ARTIKEL I 

!. Dem Art. II ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

„(3) Für Grundfiädien, für die vor der Bau­
ordnungsnovelle 1976 die Bebauung mit Klein­
häusern, Einfamilienhäusern und Siedlungs~ 
häusem nach den Bestimmungen der §§ 117 und 
118 festgesetzt war, gilt die Bebauung mit Klein­
häusern im Sinne dieses Gesetzes (§ 116) als 
festgesetzt." 

2. Die Abs. 2 bis 6 des Art. III haben zu 
lauten: 

„(2) Grundstücke, die nad:i den bisherigen 
gesetzlichen Bestimmungen durch eine rechts­
wirksam gewordene behördliche Abteilungsbewil­
ligung ausdrüddid:i zum Zwecke der Bebauung 
gesdiaffen worden sind, gelten auch im Sinne 
dieses Gesetzes als Bauplätze. 

(3) Die Bestimmungen des § 13 haben auf 
Abteilungen keine Anwendung zu finden, die 
vor Wirksamkeit dieses Gesetzes bereits von 
den Grundbuchsgerid:iten bewilligt worden sind. 

(4) Die Bestimmungen "des § 50 gelten aud:i 
dann, wenn die Gemeinde vor Wirksamkeit 
dieses Gesetzes Grundflächen für neue Verkehrs­
flächen gegen Entgelt erworben hat. 

(5) Auf bereits bestehende Baulichkeiten, für 
die vor Wirksamkeit dieses Gesetzes eine Bau­
bewilligung erteilt worden ist; haben die Be­
stimmungen der §§ 48 und 94 Abs. 3 und jene 
Bestimmungen Anwendung zu finden, die die 
Anwendung auf bestehende Baulidikeiten aus­
drüdtlidi vorsehen. 
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(6) Außerdem haben auch die Bestimmungen 
der §§ 93 Albs. 3, 96 Abs. 2, 101 Abs. 2, 107 
Abs. 1 und 126 Abs. 4 für bestehende Baulich­
keiten zu gelten. Die auf Grund des X. und 
XL Abschnittes zu erlassenden Verordnungen 
haben auch zu bestimmen, ob und inwieweit 
diese Vorschriften auf bereits bestehende bau­
lid:ie Anlagen Anwendung linden. In dieser Hin­
sicht können jedodi bauliche i\nderungen nur 
so weit verlangt werden~ als sie aus öffentfidien 
Rücksichten unhedingt notwendig sind.c. 

3- Der Abs. 7 des Art. III hat zu entfallen. 

4. Art. IV hat zu lauten: 

„(!) In den vor der Wirksamkeit der Bau­
ordnungsnovelle 1976 festgesetzten Wohngebie­
ten gilt, wenn im .Bebauungsplan nicht anderes 
besthnmt ist1 für die Bauklasse I eine Gebäude­
höhe von 7 ,50 m und für die Bauklasse II eine 
Gebäudehöhe von 10,50 m. 

(2) Die für in sidi gesd:ilossene Teile des Stadt­
gebietes nach der bisherigen Bestimmung des § 5 
Ahs. 4 festgesetzten Strukturpläne sowie die für 
die Bebauung von Bauplätzen nach der fest· 
gese~ten Zeilenbauweise oder Blockbauweise 
geltenden Bes_timmungen behalten audi ab der 
Wirksamkeit der Bauordnungsnovelle 1976 ihre 
Wirksamkeit. Für die Bebauung nach diesen Auf­
bauplänen gelten die bisherigen Bestimmungen 
des VIII. Absdinittes." ' 

5. Art. V hat zu lauten: 

„In Gartensiedlungsgebieten sind für GebäudeJ 
die bei Festsetzung des Gartensiedlungsgebiet.es 
bereits bestehen, Baubewilligungen nadi § 70 
audl dann zu erteilen, wenn der Seitenabstand 
oder der Abstand von der hinteren Grundgrenze 
nicht eingehalten ist." 

6. Art. VI hat zu lauten: 

„Die Bestimmungen des Wiener Garagen­
gesetzes 1957, LGBJ. Nr. 22, in der Fassung des 
Geseti.es vom 22. Nov.ember 1974, LGBI. Nr. 7/ 
1975, und des 'Gesetzes zum Sdmtz gegen Bau­
lärm, LGBI. Nr. 1611973, bleiben durdi die Be­
stimmungen der Bauordnungmovelle 1976 .unbe­
rührt.'~ 
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